
  

Häufig gestellte Fragen (FAQ-Liste) 

 

Zum Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) des Bundes sowie der Verwaltungsvereinbarung (VVZuInvG) 
dazu haben die Landesregierung viele Fragen erreicht.  

 

In einem ersten Schritt haben wir die Fragen insgesamt acht Themenbereichen zugeordnet und Antwor-
ten auf generelle Fragen zusammengestellt. Fragen mit gleichem oder gleichartigem Inhalt sind dabei 
zusammengefasst worden. Fragen, die sich auf konkrete Sachverhalte in einzelnen Kommunen beziehen, 
werden abstrakt beantwortet. Diese Liste wird fortlaufend ergänzt, sobald weitere Antworten erstellt sind. 
Die einzelnen Themenbereiche sind 

 

• Grundlagen 

• Mittelverteilung 

• Förderbereiche 

• Förderverfahren 

• Haushaltsrecht 

• Vergaberecht 

• Abfinanzierung/Fonds 

• Sonstiges 

 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Kommunen durch die pauschale Bereitstellung der Mittel 
zum einen die Freiheit haben, die Mittel nach ihren örtlichen Bedürfnissen einzusetzen. Zum anderen 
haben die Kommunen aber auch die Pflicht, selbst sicherzustellen, dass die rechtlichen Voraussetzungen 
für jede einzelne Maßnahme gegeben sind. Das Land wird sich hier auf eine Plausibilitätskontrolle be-
schränken, d.h. es wird offensichtlich nicht förderfähige Maßnahmen nicht an den Bund als laufende 
Maßnahme melden und diese an die Kommune zur Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen zurück-
geben. Es ist zu empfehlen, dass jede Kommune ihre einzelnen Maßnahmen schon zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt ihrer örtlichen Rechnungsprüfung vorab vorlegt, damit Zweifel an der Förderfähigkeit 
einer Maßnahme nicht erst am Ende der Maßnahme thematisiert werden, wenn die örtliche Rechnungs-
prüfung testieren muss, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Förderfähigkeit vorliegen. 
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Grundlagen  
 
Artikel 104 b Grundgesetz (GG) 

Frage: Werden nur Maßnahmen im Sinne des Artikel 104 b GG gefördert?  

Frage: Wie ist in diesem Zusammenhang die aktuelle Diskussion um eine mögliche Änderung des 
Art. 104b GG zu bewerten? 

Frage: Was bedeutet in Art. 104 b GG „soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse 
verleiht…“? 

Frage: Was bedeutet „Schwerpunkt“ in § 3 ZuInvG im Hinblick auf die Förderfähigkeit der einzel-
nen Maßnahme? 

 

 

Frage: Werden nur Maßnahmen im Sinne des Artikel 104 b GG gefördert?  

Antwort: Ja. Jede einzelne Investitionsmaßnahme, die nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz mit Bundes-
mitteln gefördert werden soll, muss den Voraussetzungen des Artikel 104 b GG entsprechen. 

 

Frage: Wie ist in diesem Zusammenhang die aktuelle Diskussion um eine mögliche Änderung des 
Art. 104b GG zu bewerten? 

Antwort: Bislang sind weder Bundestag noch Bundesrat mit einem Gesetzentwurf zur Änderung des Art. 
104b GG befasst. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, allen Planungen zur Umsetzung des Kon-
junkturpaketes II bis auf Weiteres die geltende Rechtslage zugrunde zu legen. 

 

Frage: Was bedeutet in Art. 104 b GG „soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse 
verleiht…“? 

Antwort: Die Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes ergeben sich aus den Artikeln 72, 73 und 74 GG. 
Aus einer dieser Gesetzgebungsbefugnisse muss sich ein Anknüpfungspunkt für die Investitionsmaß-
nahme ergeben. 

 

Frage: Was bedeutet „Schwerpunkt“ in § 3 ZuInvG im Hinblick auf die Förderfähigkeit der einzel-
nen Maßnahme? 

Antwort: Für jede Investitionsmaßnahme muss es eine Gesetzgebungsbefugnis des Bundes als Anknüp-
fungspunkt geben. Diese Gesetzgebungsbefugnis muss aber nicht für jedes einzelne Element (z.B. Ge-
werk) zutreffen. Das ZuInvG enthält für ein bestimmtes Verhältnis der Elemente einer Investitionsmaß-
nahme mit und ohne Gesetzgebungsbefugnis des Bundes keine Regelung. Dies eröffnet Handlungsspiel-
räume für die Gemeinde (GV), bedeutet aber auch, dass sie in jedem Einzelfall selbst die Ausgestaltung 
der Maßnahme prüfen muss. Um Rückforderungsansprüche des Bundes zu vermeiden, wird empfohlen, 
dass die Elemente einer Maßnahme, für die eine Gesetzgebungsbefugnis des Bundes vorliegt, für die 
Maßnahme prägend sein sollten. Es ist nicht möglich, hierfür einen bestimmten Prozentsatz anzugeben, 
weil das ZuInvG für eine prozentuale Festlegung keine Anhaltspunkte enthält.  
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Zusätzlichkeit 

Frage: Wann ist eine Investition „zusätzlich“ im Sinne des § 3a ZuInvG?  

Frage: Wann ist eine einzelne Investitionsmaßnahme „zusätzlich“?  

Frage: Wann ist die Gesamtfinanzierung einer einzelne Investitionsmaßnahme gesichert? 

Frage: Ist die Berücksichtigung einer Maßnahme in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung hinsichtlich der „Zusätzlichkeit“ förderschädlich? 

Frage: Nothaushaltskommunen verfügen nicht über einen bekanntgemachten Haushalt. Sind In-
vestitionsmaßnahmen von Nothaushaltskommunen zusätzlich, wenn sie bereits auf der Investiti-
onsliste standen, aber im Rahmen des vorgegebenen Kreditdeckels nicht finanziert werden konn-
ten?  

Frage: Können auch Maßnahmen aus der Finanzplanung 2010-2012 vorgezogen werden, die ja im 
engeren Sinne nicht in der Haushaltssatzung 2009 beschlossen sind?  

Frage: Wie verhält sich eine Gemeinde, die eine Maßnahme geplant hat, hierfür auch Mittel im Etat 
2009 vorgesehen hat, den Etat jedoch noch nicht verabschiedet hat?  

Frage: Muss jede einzelne Gemeinde als Voraussetzung für die Förderung von Projekten die Zu-
sätzlichkeit im Sinne des § 5 Abs. 2 VVZuInvG erfüllen? 

Frage: Im Rahmen der NKF-Eröffnungsbilanz sind Rückstellungen für Maßnahmen gebildet wor-
den, welche in den folgenden Hauhaltsjahren „abgearbeitet“ werden sollen. Kann auch hier die 
Zusätzlichkeit angenommen werden, wenn die Umsetzung im noch nicht beschlossenen Haushalt 
2009 vorgesehen ist? 

Frage: In der Eröffnungsbilanz einer HSK-Kommune sind zum 1.1.2007 "Rückstellungen Gebäu-
deunterhaltung" in Höhe von rd. 8 Mio. Euro gebildet worden. Die Maßnahmen sollen aus den 
Rückstellungen in den Jahren 2007 - 2010 mit jährlich rund 2 Mio. Euro durchgeführt werden. 
Können diese Maßnahmen als zusätzlich im Sinne des ZuInvG gelten?  

Frage: HSK-Kommune - Im Doppelhaushalt 2008/2009 sind Mittel für eine Investitionsmaßnahme 
durch den Rat bereitgestellt worden. Der Rat beschließt trotz Gewährung von Landesmitteln im 
Sommer des Haushaltsjahres 2008, diese Maßnahme mangels eigener Mittel zurückzustellen. Der 
Eigenanteil müsste über Kredite finanziert werden. Kann der Eigenanteil der Maßnahme nunmehr 
aus den Mitteln des Zukunftsinvestitionsgesetzes finanziert werden? 

Frage: Wann ist die Investitionsmaßnahme eines Dritten (private Träger) „zusätzlich“ im Sinne des 
§ 3a ZuInvG? 

Frage: Wann ist die Investitionsmaßnahme eines kommunalen Eigenbetriebs „zusätzlich“ im Sin-
ne des § 3a ZuInvG? 

 

 

Frage: Wann ist eine Investition „zusätzlich“ im Sinne des § 3a ZuInvG?  

Antwort: Die „Zusätzlichkeit“ muss nach § 3a ZuInvG zum einen für jede einzelne Investitionsmaßnahme 
(vorhabenbezogen) vorliegen als auch in Bezug auf die Summe der konsolidierten Investitionsausgeben 
des jeweiligen Landes einschließlich Kommunen. 

 

Frage: Wann ist eine einzelne Investitionsmaßnahme „zusätzlich“?  

Antwort: Nach § 3a Abs. 2 ZuInvG muss jede einzelne Investitionsmaßnahme zusätzlich sein. Aus § 5 
ZuInvG ergibt sich zunächst, dass Investitionsmaßnahmen oder selbständige Abschnitte von Investiti-
onsmaßnahmen (§ 5 Satz 2 ZuInvG) nur dann förderfähig sind, wenn sie am 27. Januar 2009 oder später 
begonnen worden sind. Darüber hinaus ist § 4 Abs. 1 Satz 4 VVZuInvG zu beachten: „Die Zusätzlichkeit 
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ist gegeben, wenn die abgerufenen Finanzhilfen nicht zur Finanzierung eines Investitionsvorhabens ein-
gesetzt wurden, dessen Gesamtfinanzierung bereits durch einen beschlossenen und in Kraft getretenen 
Haushaltsplan gesichert sind“. Maßgeblich ist danach, ob die Gesamtfinanzierung des Investitionsvorha-
bens bereits gesichert war.  

 

Frage: Wann ist die Gesamtfinanzierung einer einzelne Investitionsmaßnahme gesichert? 

Antwort: Finanziert eine Gemeinde eine Investitionsmaßnahme zu 100 % aus eigenen Mitteln, ist die Ge-
samtfinanzierung gesichert, wenn die Maßnahme im Haushalt veranschlagt und der Haushalt bekannt 
gemacht ist. Soweit die Finanzierung von einem Förderbescheid abhängig ist, ist die Gesamtfinanzierung 
erst dann gesichert, wenn der Gemeinde der Bescheid zugegangen ist.  

 

Frage: Ist die Berücksichtigung einer Maßnahme in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung hinsichtlich der „Zusätzlichkeit“ förderschädlich? 

Antwort: Nein. 

 

Frage: Nothaushaltskommunen verfügen nicht über einen bekanntgemachten Haushalt. Sind In-
vestitionsmaßnahmen von Nothaushaltskommunen zusätzlich, wenn sie bereits auf der Investiti-
onsliste standen, aber im Rahmen des vorgegebenen Kreditdeckels nicht finanziert werden konn-
ten?  

Antwort: Ja.  

 

Frage: Können auch Maßnahmen aus der Finanzplanung 2010-2012 vorgezogen werden, die ja im 
engeren Sinne nicht in der Haushaltssatzung 2009 beschlossen sind?  

Antwort: Ja. 

 

Frage: Wie verhält sich eine Gemeinde, die eine Maßnahme geplant hat, hierfür auch Mittel im Etat 
2009 vorgesehen hat, den Etat jedoch noch nicht verabschiedet hat?  

Antwort: Die Gemeinde muss die Kriterien des § 3a ZuInvG und § 4 Abs. 1 Satz 4 VVZuInvG beachten. 

 

Frage: Muss jede einzelne Gemeinde als Voraussetzung für die Förderung von Projekten die Zu-
sätzlichkeit im Sinne des § 5 Abs. 2 VVZuInvG erfüllen? 

Antwort: Der Bund beabsichtigt, im Jahr 2012 auf der Basis der amtlichen Kassenstatistik die Zusätzlich-
keit seiner Finanzhilfen durch einen Periodenvergleich zu überprüfen. Eine gemeindescharfe Durchfüh-
rung dieses Periodenvergleichs ist nicht beabsichtigt. Das Innenministerium wird mit den kommunalen 
Spitzenverbänden die Umsetzung dieses Kriteriums abstimmen. 

Die globale Zusätzlichkeit in Bezug auf die Summe der konsolidierten Investitionsausgaben wird für jedes 
Land einschließlich seiner Kommunen nach Abschluss des Förderprogramms überprüft. Dies regelt § 5 
VVZuInvG. Dabei werden die konsolidierten Investitionsausgaben eines Landes einschließlich seiner 
ausgegliederten Bereiche und seiner Kommunen (ohne ausgegliederte Bereiche) im Förderzeitraum 
(2009 bis 2011) mit denen in einer Referenzperiode (für NRW: 2006-2008)verglichen. Das Kriterium ist in 
der Höhe erfüllt, in der die Investitionen im Förderzeitraum die der für Investitionen verausgabten Beträge 
der Jahre 2006 bis 2008 überschreiten.  

Jahresdurchschnittlich geringere Einnahmen von Dritten für investive Zwecke werden vom Vergleichswert 
abgesetzt. Zum Ausgleich länderspezifischer Sondereffekte und unvorhergesehener Ereignisse ist ein 
pauschaler Abschlag von 5% vorgesehen.  
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Die verbleibende Summe (Referenzwert) wird nachträglich um den Prozentsatz reduziert, um den die 
durchschnittlichen Steuereinnahmen des Förderzeitraums hinter den Ist-Steuereinnahmen des Jahres 
2008 zurückbleiben. Auf diesem Weg wird dem für die nächsten Jahre erwarteten konjunkturellen und 
steuerrechtsänderungsbedingten Einbruch der Steuereinnahmen und den damit verbundenen negativen 
Auswirkungen auf die Investitionsmöglichkeiten von Ländern und Gemeinden teilweise Rechnung getra-
gen. Darüber hinausgehende Effekte können nachträglich mindernd berücksichtigt werden. 

Da die Überprüfung der Zusätzlichkeit zeitnah nach Beendigung des Förderzeitraums erfolgen soll, wird 
auf die Daten der vierteljährlichen Kassenstatistik zurückgegriffen. In die Betrachtung einbezogen werden 
die Sachinvestitionen (Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichen Sachen), Zuweisungen für Investitionen 
an Sondervermögen und Zweckverbände sowie Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche. Zu 
beachten ist, dass Maßnahmen, die dem Förderzweck dienen, aber als Folge der Umstellung auf die 
Doppik als Sachaufwand zu verbuchen sind bei entsprechendem Nachweis ebenfalls als Investitionen 
gelten. 

 

Frage: Im Rahmen der NKF-Eröffnungsbilanz sind Rückstellungen für Maßnahmen gebildet wor-
den, welche in den folgenden Hauhaltsjahren „abgearbeitet“ werden sollen. Kann auch hier die 
Zusätzlichkeit angenommen werden, wenn die Umsetzung im noch nicht beschlossenen Haushalt 
2009 vorgesehen ist? 

Antwort: Die Bildung einer Rückstellung in der Eröffnungsbilanz beinhaltet für sich genommen noch nicht 
die Entscheidung über die Durchführung und beinhaltet auch nicht die gesicherte Gesamtfinanzierung 
einer einzelnen Maßnahme und ist damit unschädlich.  

 

Frage: In der Eröffnungsbilanz einer HSK-Kommune sind zum 1.1.2007 "Rückstellungen Gebäu-
deunterhaltung" in Höhe von rd. 8 Mio. Euro gebildet worden. Die Maßnahmen sollen aus den 
Rückstellungen in den Jahren 2007 - 2010 mit jährlich rund 2 Mio. Euro durchgeführt werden. 
Können diese Maßnahmen als zusätzlich im Sinne des ZuInvG gelten?  

Antwort: Ja, (siehe oben). 

 

Frage: HSK-Kommune - Im Doppelhaushalt 2008/2009 sind Mittel für eine Investitionsmaßnahme 
durch den Rat bereitgestellt worden. Der Rat beschließt trotz Gewährung von Landesmitteln im 
Sommer des Haushaltsjahres 2008, diese Maßnahme mangels eigener Mittel zurückzustellen. Der 
Eigenanteil müsste über Kredite finanziert werden. Kann der Eigenanteil der Maßnahme nunmehr 
aus den Mitteln des Zukunftsinvestitionsgesetzes finanziert werden? 

Antwort: Zur Beantwortung der Frage kommt es auf Einzelheiten des Sachverhalts an, die hier unklar 
sind. Die Sicherung der Gesamtfinanzierung ist jedenfalls nicht durch die Erforderlichkeit der Kreditauf-
nahme aufgehoben. Hier stellt sich außerdem die Frage, ob ein Verstoß gegen das Doppelförderungs-
verbot vorliegen könnte. Zudem schließen die Förderkriterien mancher Programme die Finanzierung des 
Eigenanteils durch Drittmittel aus. 

 

Frage: Wann ist die Investitionsmaßnahme eines Dritten (private Träger) „zusätzlich“ im Sinne des 
§ 3a ZuInvG? 

Antwort: Die Gemeinde hat bei der Weitergabe von Mitteln an Dritte aus dem ZuInvG die Kriterien der 
Zusätzlichkeit sinngemäß anzulegen. Sie muss sich die vorhabenbezogene Zusätzlichkeit von dem Drit-
ten bestätigen lassen, die Bestätigung der „Zusätzlichkeit“ ist im Übrigen auch Bestandteil des Verwen-
dungsnachweises.  

 

Frage: Wann ist die Investitionsmaßnahme eines kommunalen Eigenbetriebs „zusätzlich“ im Sin-
ne des § 3a ZuInvG? 
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Antwort: Die Gemeinde hat auch bei der Weitergabe von Mitteln aus dem ZuInvG an Eigenbetriebe die 
Kriterien der Zusätzlichkeit sinngemäß anzulegen. 
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Doppelförderung 

Frage: Kann zur Finanzierung eines Neubaus einer Schulturnhalle darüber hinaus auch die Schul-
pauschale eingesetzt werden?  

Frage: Aus dem Stadterneuerungsprogramm "Investitionspakt zur energetischen Erneuerung so-
zialer Infrastruktur" haben die Gemeinden einen Eigenanteil von rd. 33 % zu finanzieren. Kann der 
gemeindliche Anteil aus Mitteln des Zukunftsinvestitionsgesetzes finanziert werden?  

 

 

Frage: Kann zur Finanzierung eines Neubaus einer Schulturnhalle darüber hinaus auch die Schul-
pauschale eingesetzt werden?  

Antwort: Die aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährten Zuwendungen nach der Schul-
pauschale/Bildungspauschale sind eigene Mittel der Gemeinden, über die die Gemeinde im Rahmen der 
gesetzlichen Verwendungsmöglichkeiten selbst entscheiden kann. Es handelt sich dabei nicht um För-
dermittel im Sinne des Zuwendungsrechts. Insofern unterfällt der Einsatz von Mitteln der Schulpauscha-
le/Bildungspauschale in Verbindung mit Mitteln des ZuInvG nicht dem Doppelförderungsverbot. Aufgrund 
der Finanzierungssystematik des ZuInvG und des InvföG NRW/E (Auszahlung von 100 % der Mittel durch 
das Land) ist allerdings zu empfehlen, dass eine einzelne Maßnahme so von der Kommune konzipiert 
wird, dass eine Kombination der Finanzierung mit eigenen Mitteln vermieden wird. Dies kann z.B. durch 
die Bildung selbständiger Teilmaßnahmen erreicht werden. Unabhängig von der Frage, ob Mittel der 
Schulpauschale zur Finanzierung eingesetzt werden können, ist aber zu klären, ob der Neubau einer 
Schulturnhalle im Rahmen der Möglichkeiten des ZuInvG in Betracht kommen kann. 

 

Frage: Aus dem Stadterneuerungsprogramm "Investitionspakt zur energetischen Erneuerung so-
zialer Infrastruktur" haben die Gemeinden einen Eigenanteil von rd. 33 % zu finanzieren. Kann der 
gemeindliche Anteil aus Mitteln des Zukunftsinvestitionsgesetzes finanziert werden?  

Antwort: Nein, der kommunale Eigenanteil kann wegen des Doppelförderungsverbots nicht durch Mittel 
des ZuInVG und InvföG NRW/E ersetzt werden, wenn nicht ein Ausnahmetatbestand nach § 4 ZuInvG 
vorliegt.  

 

Frage: Können die Mittel des Konjunkturpakets II auch zur Erbringung des kommunalen Eigenan-
teils im Zusammenhang mit weiteren Förderprogrammen des Landes eingesetzt werden?  

Antwort: Nein, da es sich bei den Mitteln des Konjunkturpakets II um Zuwendungen des Landes handelt, 
für die das Doppelförderungsverbot gilt. Es empfiehlt sich in diesen Fällen, die Bildung selbstständiger, 
förderfähiger (Teil-)Maßnahmen. 
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Trägerneutralität 

Frage: Was bedeutet die Gewährleistung von Trägerneutralität für eine Kommune? 

Frage: Müssen die anderen Träger einen Eigenanteil erbringen? 

Frage: Kann der Eigenanteil der anderen Träger den kommunalen Eigenanteil ersetzten? 

 

 

Frage: Was bedeutet die Gewährleistung von Trägerneutralität für eine Kommune? 

Antwort: Nach § 3 ZuInvG sind die Finanzhilfen des Bundes unter anderem trägerneutral zu gewähren. 
Die Landesregierung hat mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, dass die Gemeinden (GV) 
die Trägerneutralität bei den kommunalbezogenen Investitionen gewährleisten. Dementsprechend sieht § 
1 Abs. 5 InvföG NRW/E vor, dass die Investitionen trägerneutral erfolgen. Bei Verteilung der Mittel haben 
die Kommunen Ermessen. Die Grenze wird durch das Willkürverbot gezogen: Die Gemeinden (GV) müs-
sen Maßstäbe für die Beteiligung der freien Träger entwickeln. Es wird empfohlen, ein transparentes Ver-
fahren zu wählen. Jede einzelne Gemeinde (GV) hat insbesondere gegenüber den Trägern von Einrich-
tungen für frühkindliche Bildung und den Trägern gemeinnütziger Weiterbildungseinrichtungen die Trä-
gerneutralität zu gewährleisten. Aus § 4 Abs. 1 Satz 3 InvföG NRW/E ergibt sich, dass für die Trägerneut-
ralität gegenüber den Trägern von Ersatzschulen die kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte 
zuständig sind. Im Bereich „Krankenhäuser“ ist die Trägerneutralität durch die Verteilungsregelung in § 9 
InvföG NRW/E gewährleistet.  

 

Frage: Müssen die anderen Träger einen Eigenanteil erbringen? 

Antwort: Die „anderen Träger“ sollen einen Eigenanteil leisten, der in der Regel dem des kommunalen 
Eigenanteils entspricht (vgl. § 8 InvföG NRW/E). 

 

Frage: Kann der Eigenanteil der anderen Träger den kommunalen Eigenanteil ersetzten? 

Antwort: Nein, der Eigenanteil des „anderen Trägers“ ist zusätzlich zum öffentlichen Anteil, der sich aus 
den Anteilen von Bund, Land und Kommune zusammensetzt, zu leisten. Das gilt nicht für kommunale 
Eigenbetriebe. 
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Längerfristige Nutzung/Nachhaltigkeit 

Frage: Wie ist die in § 4 Abs. 3 ZuInvG enthaltene Förderungsvoraussetzung der „längerfristigen 
Nutzung“ einer Investition auszulegen?  

Frage: Ist dies ausschließlich eine Prognose oder wird dies im Rahmen der Verwendungsnach-
weise/Prüfungen durch Rechnungshöfe pp. in einer Nachschau betrachtet?  

Frage: Wie soll der Nachweis der längerfristigen Nutzung unter der absehbaren demografischen 
Entwicklung geführt werden?  

 

 

Frage: Wie ist die in § 4 Abs. 3 ZuInvG enthaltene Förderungsvoraussetzung der „längerfristigen 
Nutzung“ einer Investition auszulegen?  

Antwort: Die Auslegung des Tatbestandsmerkmals „längerfristige Nutzung“ muss im Hinblick auf jede 
einzelne Investitionsmaßnahme in Abhängigkeit von der Art der jeweiligen Investition vorgenommen wer-
den. Beispiel: Die energetische Modernisierung einer Schule, deren Schülerzahl aufgrund der demografi-
schen Entwicklung oder aus anderen Gründen zurückgeht, so dass die dauerhafte Nutzung des Gebäu-
des als Schule nicht gewährleistet ist, entspräche nicht den Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 ZuInvG.  

 

Frage: Ist dies ausschließlich eine Prognose oder wird dies im Rahmen der Verwendungsnach-
weise/Prüfungen durch Rechnungshöfe pp. in einer Nachschau betrachtet?  

Antwort: Die „längerfristige Nutzung“ einer Investition kann nur prognostiziert werden. Bei einer Prüfung 
einer Investitionsmaßnahme kann diese Prognose überprüft werden.  

 

Frage: Wie soll der Nachweis der längerfristigen Nutzung unter der absehbaren demografischen 
Entwicklung geführt werden?  

Antwort: Die Gemeinde muss in der Lage sein, ihre Prognoseentscheidung (s.o.) und deren Grundlagen 
zu belegen.  
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Investitionsbegriff 

Frage: Was gilt als Investition im Sinne des ZuInvG?  

Frage: Begrifflich werden im § 3 ZuInvG auch Sanierungen angesprochen. Diese stellen nicht 
zwingend Investitionen dar, sondern vielfach auch Unterhaltungen, d. h. konsumtive Verwendun-
gen. Sind diese damit auch in die Vergleichsrechnungen einzubeziehen? 

 

 

Frage: Was gilt als Investition im Sinne des ZuInvG?  

Antwort: Gefördert werden nach dem ZuInvG nur Investitionsmaßnahmen. Dabei legt der Bund jedoch 
eine „weitere“ Definition des Investitionsbegriffs zugrunde als die Gemeindehaushaltsverordnung. Nach § 
3 InvföG NRW/E gilt für Maßnahmen nach dem ZuInvG der „weitere“ Investitionsbegriff des Bundes. Er 
orientiert sich an dem haushaltsrechtlichen Begriffsverständnis des Bundes. Danach zählen zu den Inves-
titionen (jeweils brutto) Baumaßnahmen und der Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht als 
sächliche Verwaltungsausgaben zu veranschlagen sind, der Erwerb von unbeweglichen Sachen sowie 
Zuweisungen und Zuschüsse für die vorgenannten Zwecke. Bei der Bauunterhaltung anfallende kleine 
bauliche Veränderungen oder Ergänzungen zählen nicht zu den Investitionen, sie gelten als laufende 
Unterhaltung. Bauliche Maßnahmen dagegen, die zu einer Werterhöhung eines Gebäudes oder einer 
baulichen Anlage führen, sind als investive Maßnahmen zu bewerten. Dies gilt auch, soweit Sanierungs-
maßnahmen bzw. Modernisierungen zur nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswertes eines Objektes 
beitragen. Für den Erwerb beweglicher Sachen können Ausgaben über 5.000 Euro für den Einzelfall als 
Investitionen veranschlagt werden. 

 
Frage: Begrifflich werden im § 3 ZuInvG auch Sanierungen angesprochen. Diese stellen im Rah-
men des kommunalen Haushaltsrechts nicht zwingend Investitionen dar, sondern vielfach auch 
Unterhaltungen, d. h. konsumtive Verwendungen. Sind diese damit auch in die Vergleichsrech-
nungen einzubeziehen? 

Antwort: Es gilt der o.g. Investitonsbegriff des Haushaltsrechts des Bundes. In die Prüfung der Zusätzlich-
keit nach § 5 VVZuInvG sollen alle Maßnahmen einbezogen werden, die nach dem ZuInvG durchgeführt 
werden. In die Prüfung der Zusätzlichkeit nach § 5 VVZuInvG werden darüber hinaus auch Maßnahmen 
einbezogen, die dem Förderzweck dienen, aber als Folge der Umstellung auf die Doppik als Sachauf-
wand zu verbuchen sind." 
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Förderquote 

Frage: Wie hoch ist die Förderquote? 

Frage: Können auch Projekte mit einem zusätzlichen kommunalen Eigenanteil abgewickelt wer-
den, um den Umfang der Maßnahmen auszuweiten? 

 

 

Frage: Wie hoch ist die Förderquote? 

Antwort: Der Eigenanteil der Kommunen beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionen 12,5 %. Der 
Bund übernimmt 75% und das Land 12,5 %.  

 

Frage: Können auch Projekte mit einem zusätzlichen kommunalen Eigenanteil abgewickelt wer-
den, um den Umfang der Maßnahmen auszuweiten? 

Antwort: Grundsätzlich ja. Aufgrund der Finanzierungssystematik des ZuInvG und des InvföG NRW/E 
(Auszahlung von 100 % der Mittel durch das Land) ist allerdings zu empfehlen, dass eine einzelne Maß-
nahme so von der Kommune konzipiert wird, dass eine Kombination der Finanzierung mit eigenen Mitteln 
vermieden wird. Dies kann z.B. durch die Bildung selbständiger Teilmaßnahmen erreicht werden. 
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Mittelverteilung 
Frage: In welcher Höhe stehen Mittel zur Verfügung?  

Frage: Nach welchen Kriterien werden die Mittel verteilt?  

Frage: Enthält der in der Modellrechnung ausgewiesene Betrag bereits den „Kofinanzierungsan-
teil“ der Gemeinden?  

Frage: Wie hoch ist der Anteil der ortsansässigen Ersatzschule an der Zuweisung für Infrastruk-
tur? Sind diese Mittel an die Ersatzschulen weiterzuleiten?  

Frage: Gibt es einen einheitlichen Pro-Kopf-Betrag je Schüler, der der Modellrechnung zugrunde 
liegt?  

Frage: Welche Schülerzahlen wurden der Modellrechnung zugrunde gelegt?  

 

 

Frage: In welcher Höhe stehen Mittel zur Verfügung?  

Antwort: Auf der Grundlage des Zukunftsinvestitionsgesetzes stehen in Nordrhein-Westfalen insgesamt 
rund 2,84 Mrd. Euro zur Verfügung, die zu 75 % vom Bund und zu 25 % vom Land einschließlich der 
Kommunen aufgebracht werden. 

Die Verteilung der Mittel auf die Investitionsschwerpunkte des Zukunftsinvestitionsgesetzes ergibt sich 
aus den §§ 1, 2 InvföG NRW/E. 

Die pauschal für jede Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel ergeben sich aus der Anlage zum InvföG 
NRW/E. Für Krankenhäuser stehen 170 Mio. Euro zur Verfügung, für Hochschulen und Forschung 464 
Mio. Euro. 

 

Frage: Nach welchen Kriterien werden die Mittel verteilt?  

Antwort: Die Kriterien für die Verteilung der Mittel an die Gemeinden ergeben sich aus § 4 InvföG NRW/E; 
die Kriterien für die Verteilung der Mittel an die Krankenhäuser ergeben sich aus § 9 InvföG NRW/E. 

 

Frage: Enthält der in der pauschalen Mittelzuweisung ausgewiesene Betrag bereits den „Kofinan-
zierungsanteil“?  

Antwort: Ja. Die in der Modellrechnung (und in der Anlage zum InvföG NRW/E) ausgewiesenen Beträge 
enthalten den erforderlichen Kofinanzierungsanteil. Dieser Kofinanzierungsanteil wird durch das Sonder-
vermögen des Landes vorfinanziert. Daher können sich alle Kommunen beteiligen.  

 

Frage: Wie hoch ist der Anteil der ortsansässigen Ersatzschule an der Zuweisung für Infrastruk-
tur? Sind diese Mittel an die Ersatzschulen weiterzuleiten?  

Antwort: Über Art und Umfang der Beteiligung der Ersatzschulen an den Mitteln des ZuInvG hat die jewei-
lige Belegenheitsgemeinde (kreisangehörige Gemeinde oder kreisfreie Stadt) zu entscheiden. Aus dem 
InvföG NRW/E und insbesondere aus der Verteilungsregelung in § 4 InvföG NRW/E ergibt sich kein be-
stimmter Anteil der Ersatzschulen. Insbesondere lässt sich dieser Anteil nicht aus der Zahl der Schüler an 
Ersatzschulen und den darauf entfallenden Anteil der Mittel für den Schwerpunkt Bildung bestimmen, 
denn das Kriterium „Schülerzahl“ dient in Anlehnung an die Schulpauschale/Bildungspauschale lediglich 
als einfacher Verteilungsmaßstab für die Mittel im Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur. Aber: Die 
Mittel sind grundsätzlich trägerneutral zu verausgaben. Die Grenze wird durch das Willkürverbot gezogen 
(siehe auch Trägerneutralität). 
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Frage: Gibt es einen einheitlichen Pro-Kopf-Betrag je Schüler, der der Modellrechnung zugrunde 
liegt?  

Antwort: Nein (siehe auch vorherige Antwort). 

 

Frage: Welche Schülerzahlen wurden der Modellrechnung zugrunde gelegt?  

Antwort: Der Modellrechnung und der Anlage zum InvföG NRW/E liegt als Zahl der Schüler die in der vom 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW, vormals LDS) in der Schulstatistik zum Stichtag 
15.10.2007 festgesetzte Schülerzahl (der allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie Ersatzschulen) 
zugrunde (vgl. § 4 Abs. 1 InvföG NRW/E).  
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Förderbereiche 
 

Hinweis: Die Antworten zu der großen Zahl von Fragen zu den „Förderbereichen“ befinden sich 
noch in der Bearbeitung. Sie werden so bald wie möglich veröffentlicht.  

 

Frage: Fällt unter den Bereich Bildungsinfrastruktur neben energetischer Sanierung z. B. auch der 
Neubau einer Sporthalle an einer Schule? 

Antwort: Unter energetischer Sanierung versteht man nur Sanierung im Bestand, in der Regel keinen 
Neubau. Im Rahmen des Schwerpunktes Bildungsinfrastruktur können auch Sporthallen und sonstige 
Sportanlagen gefördert werden, die regelmäßig für schulische Zwecke genutzt werden, soweit eine Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes (Art. 104 b GG) vorliegt, d.h. insbesondere energetische Sanierung. 

 

Frage: Ist eine Investition zur Sanierung von Schulsportstätten, auch wenn es sich nicht aus-
schließlich um eine energetische Sanierung handelt, förderfähig?  

Antwort: Für eine Maßnahme im Bereich Schulinfrastruktur sollte die energetische Sanierung prägend 
sein (Art. 104 b GG). Ist dies nicht der Fall, ist die Maßnahme nicht förderfähig. Zu bedenken ist aller-
dings, dass die Sanierung einer Schulsportstätte auch im Rahmen des Investitionsschwerpunktes „Städ-
tebauförderung“ in Betracht kommen könnte. 

 

Frage: Ist die Anbindung eines neuen Industriegebietes durch Verlegung von Glasfaserkabel, die 
ansässige Unternehmen der IT-Branche/Werbebranche im Zuge ihres Unternehmenszwecks benö-
tigen, förderfähig? 

Antwort: Ja, passive Infrastrukturen zur Breitbandversorgung, wie z.B. Leerrohre, Kabel und zugehörige 
bauliche Maßnahmen (u.a. Kabelschächte), sind förderfähig. 

 

Informationstechnologie 

 

Hinweis: Die Antworten zu der großen Zahl von Fragen zu den „Förderbereichen“ befinden sich 
noch in der Bearbeitung. Sie werden so bald wie möglich veröffentlicht.  

 

Frage: Welche Projekte/Maßnahmen fallen unter den Bereich Informationstechnologie?  

Frage: Ist auch der DSL-Ausbau förderfähig? 

Frage: Wäre ein Zuschuss der Gemeinde an die Telekom AG für den Ausbau des Breitbandkabel-
netzes ebenso eine förderfähige Maßnahme des Bereichs "Informationstechnologie"? 

Frage: Gibt es zusätzliche Mittel zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur im ländlichen Raum oder 
müssen diese Mittel aus Konjunkturpaket II / Infrastruktur genommen werden? 

 

Frage: Welche Projekte/Maßnahmen fallen unter den Bereich Informationstechnologie?  

Antwort: Das ZuInvG sieht keine Konkretisierung des Förderbereichs vor, abgesehen von dem Hinweis, 
dass der Förderbereich Informationstechnologie auch den Bereich Breitband umfasst. Bei der Auslegung 
sind daher die allgemein geltenden Auslegungsregeln - insbesondere Art. 104 b GG (Link) - zu beachten. 
Gefördert werden können daher u.a. Investitionen in die Ausstattung der öffentlichen Einrichtungen wie 
Datenverarbeitung, Sprach- und Bildverarbeitung (z.B. Kabelnetze, Funknetze, Richtfunk, Vermittlungsan-
lagen, Endgeräte und Software). 
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Frage: Ist auch der DSL-Ausbau förderfähig? 

Antwort: Ja, im Förderbereich „Informationstechnologie“ ist neben Funk- und anderen Breitbandtechnolo-
gien auch der DSL-Ausbau förderfähig. 

 

Frage: Wäre ein Zuschuss der Gemeinde an ein Unternehmen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie für den Ausbau des Breitbandkabelnetzes ebenso eine förderfähige 
Maßnahme des Bereichs "Informationstechnologie"? 

Antwort: Ja, aber nur sofern die Vorgaben des Vergaberechts eingehalten werden. 

 

Frage: Gibt es zusätzliche Mittel zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur im ländlichen Raum oder 
müssen diese Mittel aus Konjunkturpaket II / Infrastruktur genommen werden? 

Antwort: Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur kann aus Mitteln des Konjunkturpakets II gefördert wer-
den. Er kann aber auch auf der Grundlage anderer Förderprogramme durchgeführt werden. Außerhalb 
des Konjunkturpakts II erfolgt die Förderung kommunaler Investitionen in der Breitbandinfrastruktur durch 
das Land Nordrhein-Westfalen auf der Basis notifizierter Förderrichtlinien nach der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume vom 15.8.2008 
und nach der RWP-Infrastrukturrichtlinie vom 8.1.2009. Bei Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Kon-
junkturpaket II ist für die einzelne Maßnahme das Doppelförderungsverbot zu beachten (siehe Doppelför-
derungsverbot). 
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Förderverfahren 
Antrag 

Frage: Wann ist mit einer klaren Regelung des Landes zum Antragsverfahren zu rechnen? Gibt es 
ein Antragsverfahren? Wie? Formlos? Einheitlich vorgeschrieben? Oder können umgesetzte 
Maßnahmen ohne vorherige Anmeldung abgerechnet werden? 

Frage: Welcher Umfang wird für einen Förderantrag erwartet (z.B. politische Beschlüsse, Kalkula-
tionen, Pläne)?  

Frage: Ist vor der Durchführung eines Projektes ein Anmeldeverfahren vorgesehen, um im Nach-
hinein eine Mittelrückforderung wegen fehlender Förderungsfähigkeit zu vermeiden?  

Frage: Haben die von den Kommunen gemeldeten Maßnahmen zur Prüfung der Förderfähigkeit 
ein Genehmigungsverfahren zu durchlaufen, bevor ein Bewilligungsbescheid der Bezirks-
regierung ergeht, oder ist eine andere Form des Nachweises der zweckentsprechenden Verwen-
dung vorgesehen?  

Frage: Bei wem können Ersatzschulträger Investitionsmittel beantragen? Wer entscheidet, welche 
Ersatzschule Mittel in welcher Höhe erhält, wenn die Zahl der Anträge die zur Verfügung stehen-
den Mittel übersteigt?  

Frage: Was muss eine Schule tun, um bei der Vergabe der Mittel berücksichtigt zu werden?  

Frage: Können freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Mittel aus dem ZuInvG in Anspruch 
nehmen? An wen müssen sie sich wenden? 

 

 

Frage: Wann ist mit einer klaren Regelung des Landes zum Antragsverfahren zu rechnen? Gibt es 
ein Antragsverfahren? Wie? Formlos? Einheitlich vorgeschrieben? Oder können umgesetzte 
Maßnahmen ohne vorherige Anmeldung abgerechnet werden? 

Antwort: Am 4.3.2009 hat die Landesregierung den Entwurf des InvföG NRW in den Landtag Nordrhein-
Westfalen eingebracht. Der Gesetzentwurf enthält die erforderlichen Regelungen des Verfahrens. Nach 
dem Inkrafttreten des InvföG NRW (voraussichtlich Anfang April) erhält jede Kommune einen Mittelzuwei-
sungsbescheid, aus dem sich zum Verfahren noch Einzelheiten ergeben werden (z. B. Muster für den 
Mittelabruf und den Verwendungsnachweis, Art und Weise der elektronischen Übermittlung von Daten an 
das Land). Darüber hinaus sind keine Richtlinien, Ausführungsbestimmungen oder ähnliches beabsich-
tigt. Ein Antragsverfahren oder eine Anmeldung der Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Allerdings haben 
die Kommunen und Krankenhäuser dem Land alle laufenden Maßnahmen zu berichten, damit das Land 
seiner entsprechenden Berichtspflicht gegenüber dem Bund nachkommen kann. Nach Abschluss einer 
Maßnahme haben Kommunen und Krankenhäuser dem Land den Verwendungsnachweis vorzulegen.  

 

Frage: Welcher Umfang wird für einen Förderantrag erwartet (z.B. politische Beschlüsse, Kalkula-
tionen, Pläne)?  

Antwort: Ein Förderantrag ist nicht erforderlich. Die Konkretisierung einer Maßnahme erfolgt auf unter-
schiedliche Weise, z. B. durch Ratsbeschluss (vgl. § 6 InvföG NRW/E) und durch die Berichtspflichten 
(vgl. § 3 Abs. 2 VVZuInvG und § 12 InvföG NRW/E). In eigener Verantwortung haben die Kommunen für 
jede einzelne Maßnahme übliche Unterlagen (Pläne, Dokumentation, Rechnungen) vorzuhalten. 

 

Frage: Ist vor der Durchführung eines Projektes ein Anmeldeverfahren vorgesehen, um im Nach-
hinein eine Mittelrückforderung wegen fehlender Förderungsfähigkeit zu vermeiden?  

Antwort: Eine „Anmeldung“ einer Maßnahme ist nicht vorgesehen. Zu beachten sind jedoch erstens die 
Voraussetzungen für den Mittelabruf gemäß § 11 Abs. 1 und 2 InvföG (einschließlich Bestätigung durch 
den Hauptverwaltungsbeamten) und zweitens die Berichtspflicht der Gemeinden zu jeder laufenden 
Maßnahme (vgl. § 3 Abs. 2 VVZuInvG und § 12 InvföG NRW/E). Darüber hinaus hat die Gemeinde nach 
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Abschluss der Maßnahme dem Land ein Testat der örtlichen Rechnungsprüfung über die zweckentspre-
chende Verwendung der Mittel vorzulegen (vgl. § 11 Abs. 3 InvföG NRW/E). Somit sind die Gemeinden 
(GV) selbst in der Verantwortung, ihre Maßnahmen so zu konzipieren, dass sie den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechen.  

 

Frage: Haben die von den Kommunen gemeldeten Maßnahmen zur Prüfung der Förderfähigkeit 
ein Genehmigungsverfahren zu durchlaufen, bevor ein Bewilligungsbescheid der Bezirks-
regierung ergeht, oder ist eine andere Form des Nachweises der zweckentsprechenden Verwen-
dung vorgesehen?  

Antwort: Das Land hat bewusst auf die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens verzichtet, damit 
die Investitionsmaßnahmen schnell und unbürokratisch durchgeführt werden können. Ein Antrags- und 
Genehmigungsverfahren findet deshalb nicht statt. Lediglich an den Mittelabruf sind Voraussetzungen (§ 
11 Abs. 1 und 2 InvföG) geknüpft. Die Form und Einzelheiten des Verwendungsnachweises regeln § 4 
Abs. 1 VVZuInvG und § 11 Abs. 3 InvföG NRW/E. Ein Muster für das Testat der örtlichen Rechnungsprü-
fung, das als Verwendungsnachweis vorzulegen ist, wird der Bescheid zur pauschalen Mittelzuweisung 
enthalten, der nach dem Inkrafttreten des InvföG NRW ergeht.  

 

Frage: Bei wem können Ersatzschulträger Investitionsmittel beantragen? Wer entscheidet, welche 
Ersatzschule Mittel in welcher Höhe erhält, wenn die Zahl der Anträge, die zur Verfügung stehen-
den Mittel übersteigt.  

Antwort: Über Art und Umfang der Beteiligung der Ersatzschulen an den Mitteln des ZuInvG hat die jewei-
lige Belegenheitsgemeinde (kreisangehörige Gemeinde oder kreisfreie Stadt) in eigener Verantwortung 
zu entscheiden. Es gilt der Grundsatz der Trägerneutralität und damit auch das Willkürverbot (siehe auch 
Trägerneutralität). 

 

Frage: Was muss eine Schule tun, um bei der Vergabe der Mittel berücksichtigt zu werden?  

Antwort: Ersatzschulen müssen sich an ihre Belegenheitsgemeinde wenden, öffentliche Schulen an ihren 
Schulträger. 

 

Frage: Können freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Mittel aus dem ZuInvG in Anspruch 
nehmen? An wen müssen sie sich wenden? 

Antwort: Ja, auch freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder können Mittel aus dem ZuInvG in An-
spruch nehmen. Die Kommunen entscheiden - im Rahmen der Gewährleistung der Trägerneutralität - 
über die Gewährung von Mitteln aus dem ZuInvG und dem InvföG NRW/E an freie Träger in eigener Ver-
antwortung.  
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Auszahlung der Mittel 

Frage: Wie erfolgt die Auszahlung der Mittel? Pauschal? In einer Summe? Jahresweise? Quar-
talsweise? Wie sehen die Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten aus? Können Vorschüsse ge-
währt werden oder gilt das Erstattungsprinzip? 

Frage: Wie wird das Auszahlungsverfahren vom Land gestaltet werden, damit eine Zinsbelastung 
weitestgehend vermieden werden kann? Werden die Kommunen komplett vorfinanzieren müssen? 

Frage: Werden Pauschalbeträge ohne (jeden) Antrag bereitgestellt? Oder ist ein „vereinfachter 
Pauschalantrag“ mit der Erklärung der Stadt, „dass die Programmvorgaben eingehalten werden“, 
zu stellen?  

 

 

Frage: Wie erfolgt die Auszahlung der Mittel? Pauschal? In einer Summe? Jahresweise? Quar-
talsweise? Wie sehen die Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten aus? Können Vorschüsse ge-
währt werden oder gilt das Erstattungsprinzip? 

Antwort: In § 6 Abs. 2 ZuInvG ermächtigt der Bund die zuständigen Stellen der Länder, die Auszahlung 
der Bundesmittel anzuordnen, sobald sie zur anteiligen Begleichung erforderlicher Zahlungen benötigt 
werden. Dementsprechend sieht § 11 Abs. 1 InvföG NRW/E den Abruf der Mittel durch die Kommunen 
beim Land vor. Das Land wird dann die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes abrufen und zu-
sammen mit dem Eigenanteil von Land und Kommune aus dem Landessondervermögen an die Kommu-
ne weiterleiten.  

 

Frage: Wie wird das Auszahlungsverfahren vom Land gestaltet werden, damit eine Zinsbelastung 
weitestgehend vermieden werden kann? Werden die Kommunen komplett vorfinanzieren müssen? 

Antwort: Der Bund geht davon aus, dass durch die Möglichkeit des Mittelabrufs zur anteiligen Beglei-
chung erforderlicher Zahlungen keine Vorfinanzierung erforderlich wird.  

 

Frage: Werden Pauschalbeträge ohne (jeden) Antrag bereitgestellt? Oder ist ein „vereinfachter 
Pauschalantrag“ mit der Erklärung der Stadt, „dass die Programmvorgaben eingehalten werden“, 
zu stellen?  

Antwort: Die Voraussetzungen für den Mittelabruf durch die Gemeinde (GV) beim Land ergeben sich aus 
§ 11 Abs. 1 und 2 InvföG NRW/E. Danach hat die Gemeinde (GV) dem Mittelabruf eine Bestätigung des 
Hauptverwaltungsbeamten oder dessen amtlichen Vertreters beizufügen, aus der hervorgeht, dass be-
stimmte gesetzliche Voraussetzungen der Förderfähigkeit der Maßnahme vorliegen.  
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Berichte 

Frage: Sind quartalsweise Sachberichte abzugeben? Ist es richtig, dass alle 3 Monate ein Verwen-
dungsbericht über den Fortgang der Maßnahmen erstellt werden muss?  

 

 

Frage: Sind quartalsweise Sachberichte abzugeben? Ist es richtig, dass alle 3 Monate ein Verwen-
dungsbericht über den Fortgang der Maßnahmen erstellt werden muss?  

Antwort: Ja, das Land hat dem Bund nach § 3 Abs. 2 VVZuInvG dreimonatlich bestimmte Daten zu allen 
laufenden Maßnahmen zu berichten. Erstmals ist ein solcher Bericht zum 15.5.2009 abzugeben. Die 
Kommunen müssen dazu dem Land einmalig ihre begonnenen Maßnahmen berichten (vgl. § 12 Abs. 1 
InvföG NRW/E). Das Land wird dem Bund jede laufende Maßnahmen solange zum jeweiligen Stichtag 
berichten, bis die Gemeinde den Abschluss der Maßnahme mitteilt. 
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Nachweise 

Frage: Wie sieht das Nachweisverfahren aus?  

Frage: In welcher Art und Weise muss die Dokumentation erfolgen, dass Maßnahmen über das 
Konjunkturpaket II abgewickelt worden sind? Ist hierfür ein einheitliches und unbürokratisches 
Verfahren vorgesehen?  

 

 

Frage: Wie sieht das Nachweisverfahren aus?  

Antwort: Das Verwendungsnachweisverfahren ist stark vereinfacht. Die Kommune hat gemäß § 11 Abs. 3 
InvföG NRW/E durch die örtliche Rechnungsprüfung die zweckentsprechende Verwendung der Mittel 
jeder einzelnen Maßnahme testieren zu lassen. Die testierte Beendigungsanzeige gilt als Verwendungs-
nachweis. In Verbindung mit dem pauschalen Bewilligungsbescheid wird ein Muster für dieses Testat 
vorgegeben.  

 

Frage: In welcher Art und Weise muss die Dokumentation erfolgen, dass Maßnahmen über das 
Konjunkturpaket II abgewickelt worden sind? Ist hierfür ein einheitliches und unbürokratisches 
Verfahren vorgesehen?  

Antwort: Bestimmungen über eine bestimmte Form der Dokumentation von Maßnahmen sieht weder das 
ZuInvG noch das InvföG NRW/E vor. Jede Kommune muss aber in der Lage sein, im Falle einer Prüfung 
jede durchgeführte Maßnahme in einer verwaltungsüblichen Form belegen zu können (vgl. z. B. § 6a 
ZuInvG).  
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Förderzeitraum/Quotierung der Mittel 

Frage: Müssen die vorgesehenen Maßnahmen spätestens in 2010 begonnen werden? Was ist un-
ter Beginn zu verstehen?  

Frage: Werden die Mittel lediglich im Verhältnis 50:50 für 2009 und 2010 ausgezahlt oder kann 
auch z.B. in 2009 nur 30 % der Mittel abgerufen werden und der restliche Betrag von 70 % in 2010? 
Ist es grundsätzlich möglich, die Beträge vollständig im 1. Jahr abzurufen, oder besteht hier eine 
Höchstgrenze?  

Frage: Wann müssen die Maßnahmen definitiv abgeschlossen sein bzw. wann muss die letzte 
Rechnung bezahlt sein?  

 

 

Frage: Müssen die vorgesehenen Maßnahmen spätestens in 2010 begonnen werden? Was ist un-
ter Beginn zu verstehen?  

Antwort: Aus § 5 ZuInvG ergibt sich, dass Maßnahmen spätestens im Jahr 2010 begonnen sein müssen 
und zumindest ein selbständiger Abschnitt des Investitionsvorhabens in 2011 abgeschlossen sein muss, 
für den die Finanzhilfen vorgesehen sind. Über eine bundeseinheitliche Definition des Maßnahmebeginns 
finden zurzeit Gespräche der Länder mit dem BMF statt. Nach dem 31.12.2011 dürfen Mittel jedoch nicht 
mehr zur Auszahlung angeordnet werden. 

 

Frage: Werden die Mittel lediglich im Verhältnis 50:50 für 2009 und 2010 ausgezahlt oder kann 
auch z.B. in 2009 nur 30 % der Mittel abgerufen werden und der restliche Betrag von 70 % in 2010? 
Ist es grundsätzlich möglich, die Beträge vollständig im 1. Jahr abzurufen, oder besteht hier eine 
Höchstgrenze?  

Antwort: Die Auszahlung der Mittel erfolgt nach dem Mittelabruf. Bezogen auf jede einzelne Maßnahme 
können Mittel abgerufen werden, sobald sie zur anteiligen Begleichung erforderlicher Zahlungen benötigt 
werden.  

 

Frage: Wann müssen die Maßnahmen definitiv abgeschlossen sein bzw. wann muss die letzte 
Rechnung bezahlt sein?  

Antwort: Für Maßnahmen, die im Jahr 2009 oder 2010 begonnen wurden, muss zumindest ein selbstän-
diger Abschnitt des Investitionsvorhabens in 2011 abgeschlossen sein, für den die Finanzhilfen vorgese-
hen sind. Die letzte Mittelauszahlung aus den Mitteln des ZuInvG und des InvföG NRW/E kann jedoch nur 
spätestens zum Jahresende 2011 erfolgen. 
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Haushaltsrecht 
Haushaltssatzung 

Frage: Können Sanierungsmaßnahmen, für die Rückstellungen gebildet worden sind, mit Mitteln 
des Zukunftsinvestitionsgesetzes finanziert werden?  

 

 

Frage: Können Sanierungsmaßnahmen, für die Rückstellungen gebildet worden sind, mit Mitteln 
des Zukunftsinvestitionsgesetzes finanziert werden?  

Antwort: Die Bildung einer Rückstellung erfüllt für sich noch nicht die Entscheidung über die Durchführung 
und die gesicherte Gesamtfinanzierung einer einzelnen Maßnahme und ist damit unschädlich. Hinsichtlich 
der Sanierungsmaßnahmen, die als Investitionen i.S.d. § 3 ZuInvG gelten, ist § 10 ZuInvG NRW zu be-
achten. Zudem müssen wie für jede andere Investitionsmaßnahme die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen. 
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Nachtragssatzung 

Frage: Muss die Haushaltssatzung entsprechend (§ 81 Abs 2 Nr. 1 GO NRW) in den Sätzen ange-
passt werden? 

Frage: Ist für Maßnahmen, die mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket umgesetzt werden sol-
len und die nicht im Haushalt veranschlagt sind, eine Nachtragssatzung gemäß § 81 Abs 2 Ziffer 3. 
GO erforderlich?  

 

 

Frage: Muss die Haushaltssatzung entsprechend (§ 81 Abs 2 Nr. 1 GO NRW) in den Sätzen ange-
passt werden? 

Antwort: Im Haushaltsjahr 2009 sind Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinden (GV) für nach 
diesem Gesetz geförderte Investitionsmaßnahmen als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwen-
dungen oder Auszahlungen zu behandeln und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. § 81 GO 
NRW findet insoweit keine Anwendung (§ 6 InvfövG NRW/E). Im Übrigen kann durch die zusätzlichen 
Investitionsmaßnahmen aufgrund der 100 % Auszahlung kein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen. 

 

Frage: Ist für Maßnahmen, die mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket umgesetzt werden sol-
len und die nicht im Haushalt veranschlagt sind, eine Nachtragssatzung gemäß § 81 Abs 2 Ziffer 3. 
GO erforderlich?  

Antwort: Nein, gemäß § 6 Satz 2 InvföG NRW/E finden die Regeln über die Nachtragssatzung i.S.d. § 81 
GO NRW auf den Haushalt 2009 insoweit keine Anwendung. 

- 23/31 - 



  

 

Veranschlagung/Verbuchung 

Frage: Müssen bzw. dürfen die zusätzlich nach dem Konjunkturpaket II beabsichtigten Maßnah-
men (die in 2010 durchgeführt werden sollen) auch dann in die kommenden Haushaltsplanung 
2010 aufgenommen werden?  

Frage: Wie sind die Mittel im NKF-Haushalt zu veranschlagen? Sind hierfür Sonderposten zu bil-
den und in den nächsten Jahren aufzulösen?  

Frage: Wie ist die für 2012 vorgesehene Abfinanzierung im Haushalt darzustellen?  

Frage: Sind vor dem Hintergrund der (anteiligen) Zurückzahlung des Eigenanteils im Rahmen 
künftiger Investitionspauschalen ab 2012 Regelungen für die Verbuchung unter NKF-
Gesichtspunkten beabsichtigt?  

Frage: Es sollen energetische Sanierungsmaßnahmen, die bisher im Finanzplanungszeitraum ge-
plant waren, vorgezogen und in 2009 im Haushalt veranschlagt werden. Da es sich nicht um Inves-
titionen im Sinne des NKF handelt, sind diese Ausgaben im Ergebnisplan zu veranschlagen. Darf 
die Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II (Sonderposten) in diesen Fällen ertragswirksam aufge-
löst werden?  

Frage: Können oder dürfen die in der Anlage zum Investitionsförderungsgesetz NRW genannten 
Beträge ganz oder teilweise bereits im Haushalt 2009 veranschlagt werden?  

 

 

Frage: Müssen bzw. dürfen die zusätzlich nach dem Konjunkturpaket II beabsichtigten Maßnah-
men (die in 2010 durchgeführt werden sollen) auch dann in die kommenden Haushaltsplanung 
2010 aufgenommen werden?  

Antwort: Ja, es besteht insofern kein Unterschied zur im Regelfall geltenden Veranschlagungspflicht i.S.d. 
§ 79 GO NRW. 

 

Frage: Wie sind die Mittel im NKF-Haushalt zu veranschlagen? Sind hierfür Sonderposten zu bil-
den und in den nächsten Jahren aufzulösen?  

Antwort: Die zugewiesenen Mittel werden analog dem Verfahren wie etwa bei der Schulpauschale ledig-
lich als Einzahlung verbucht. Werden die Mittel investiv im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts ein-
gesetzt, ist ein entsprechender Sonderposten zu buchen, der analog zur Abschreibung des Anlagegutes 
ertragswirksam aufgelöst wird. Werden Mittel konsumtiv im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts ein-
gesetzt, erfolgt der Nachweis nachrichtlich durch eine ergänzende Angabe in der Ergebnisrechnung. 

 

Frage: Wie ist die für 2012 vorgesehene Abfinanzierung im Haushalt darzustellen?  

Antwort: Die Rückzahlung der Kosten für die Finanzierung des Eigenanteils bedarf keiner eigenen Dar-
stellung im Haushalt der Gemeinde. An den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens beteili-
gen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen 
nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes.  

 

Frage: Sind vor dem Hintergrund der (anteiligen) Zurückzahlung des Eigenanteils im Rahmen 
künftiger Investitionspauschalen ab 2012 Regelungen für die Verbuchung unter NKF-
Gesichtspunkten beabsichtigt? 

Antwort: Es bedarf für die Rückzahlung des Eigenanteils keiner besonderen Regelungen für die Verbu-
chung (s.o.). 
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Frage: Es sollen energetische Sanierungsmaßnahmen, die bisher im Finanzplanungszeitraum ge-
plant waren, vorgezogen und in 2009 im Haushalt veranschlagt werden. Da es sich nicht um Inves-
titionen im Sinne des NKF handelt, sind diese Ausgaben im Ergebnisplan zu veranschlagen. Darf 
die Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II (Sonderposten) in diesen Fällen ertragswirksam aufge-
löst werden? 

Antwort: Für den Fall einer zulässigen konsumtiven Mittelverwendung wird kein Sonderposten gebildet; 
insofern darf in entsprechender Höhe unmittelbar und periodengerecht eine ertragswirksame Vereinnah-
mung und ein entsprechender Nachweis in der Ergebnisrechnung erfolgen. 

 

Frage: Können oder dürfen die in der Anlage zum Investitionsförderungsgesetz NRW genannten 
Beträge ganz oder teilweise bereits im Haushalt 2009 veranschlagt werden?  

Antwort: Ja, soweit die Haushaltsatzung 2009 schon veröffentlicht ist, bedarf es allerdings keiner nach-
träglichen Veranschlagung. Soweit der Haushalt 2009 noch nicht verabschiedet wurde, muss eine Veran-
schlagung nach den o.g. Regeln noch vorgenommen werden.  
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Vergaberecht 
Frage: Ist der Runderlass des Landes zu Vereinfachungen im Vergaberecht schon verabschiedet?  

Frage: Gelten die Erlassregelungen nur für Investitionsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit 
dem Konjunkturpaket II stehen?  

Frage: Welche Folge haben die Vereinfachungsvorschriften für die teilweise restriktivere, kommu-
nale Vergabepraxis?  

Frage: Was meint der Erlass unter Nr. 1 letzter Satz: "Die Grundsätze des Wettbewerbs, der 
Transparenz sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bleiben dabei unberührt."  

Frage: Wie viele Bieter muss der öffentliche Auftraggeber bei einer freihändigen Vergabe beteili-
gen (Nr. 1.3 des Erlasses)?  

Frage: Darf der Runderlass auch für alle Fördermaßnahmen (EU, Bund, Land) außerhalb des Kon-
junkturpaketes II angewandt werden? 

Frage: Wie wird sichergestellt, dass für die Zuwendungsmaßnahmen nur die neuen Wertgrenzen 
für die Wahl der richtigen Vergabeart nach den geplanten landesrechtlichen Ausführungsbestim-
mungen gelten? 

 

 

Frage: Ist der Runderlass des Landes zu Vereinfachungen im Vergaberecht schon verabschiedet?  

Antwort: Der Runderlass ist am 3.2.2009 in Kraft getreten. 

 

Frage: Gelten die Erlassregelungen nur für Investitionsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit 
dem Konjunkturpaket II stehen?  

Antwort: Die Vereinfachungen im Vergaberecht gelten, befristet bis zum 31.12.2010, für sämtliche Auf-
tragsvergaben der Kommunen. 

 

Frage: Welche Folge haben die Vereinfachungsvorschriften für die teilweise restriktivere, kommu-
nale Vergabepraxis?  

Antwort: Die erhöhten Wertgrenzen sind nicht verpflichtend. Damit die konjunkturellen Anreize rasch zu 
spürbaren Effekten führen, werden die Kommunen lediglich gebeten, die neuen Möglichkeiten auch bis 
zum Ende des Jahres 2010 voll auszuschöpfen. Soweit örtliche Vergaberegelungen existieren, sind diese 
gegebenenfalls anzupassen. 

 

Frage: Was meint der Erlass unter Nr. 1 letzter Satz: "Die Grundsätze des Wettbewerbs, der 
Transparenz sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bleiben dabei unberührt."  

Antwort: Auftragsvergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte unterliegen nicht dem Vergabe-, sondern 
dem Haushaltsrecht. Die kommunalen Haushaltsgrundsätze sind daher auch bei diesen Aufträgen stets 
zu beachten. Die Erleichterung der Vergabeverfahren durch vermehrte freihändige Vergaben und be-
schränkte Ausschreibungen soll eine Verfahrensbeschleunigung, aber keine Abkehr von der wirtschaftli-
chen Beschaffung bewirken. Dazu kann auch ein angemessener Wettbewerb unter den Anbietern und 
insbesondere auch ein Wechsel unter den Unternehmen beitragen. 

 

Frage: Wie viele Bieter muss der öffentliche Auftraggeber bei einer freihändigen Vergabe beteili-
gen (Nr. 1.3 des Erlasses)?  
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Antwort: Bei einer freihändigen Vergabe können die Aufträge nach Einholung mehrerer Angebote (im 
Allgemeinen mindestens drei) im Wettbewerb vergeben werden. 

 

Frage: Darf der Runderlass auch für alle Fördermaßnahmen (EU, Bund, Land) außerhalb des Kon-
junkturpaketes II angewandt werden? 

Antwort: Der Runderlass gilt für alle Vergaben des Landes (einschließlich kofinanzierter Fördermaßnah-
men). Auch die Kommunen werden gebeten, den Runderlass auf alle Vergaben, unabhängig von einem 
Mitteleinsatz aus dem Konjunkturpaket II, anzuwenden. Unmittelbare Fördermaßnahmen des Bundes 
oder der EU sind nicht Regelungsgegenstand des Erlasses. 

 

Frage: Wie wird sichergestellt, dass für die Zuwendungsmaßnahmen nur die neuen Wertgrenzen 
für die Wahl der richtigen Vergabeart nach den geplanten landesrechtlichen Ausführungsbestim-
mungen gelten? 

Antwort: Der Erlass ist am 3.2.2009 in Kraft getreten und gilt für alle ab diesem Zeitpunkt bewilligten För-
dermaßnahmen. Auf Vergaben, die seit Inkrafttreten des Runderlasses auf Grund einer vor dem 3.2.2009 
bewilligten Fördermaßnahme vorgenommen werden, sind die Erleichterungen des Runderlasses eben-
falls anzuwenden. 
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Abfinanzierung / Fonds 
Frage: Wie sehen die Details zur Einrichtung des Sondervermögens und dessen Abfinanzierung 
aus?  

Frage: Ist es korrekt, dass die Mittel zu 100 % an die Kommunen ausgezahlt werden und dann erst 
ab 2012 bis 2021 der kommunale Eigenanteil getilgt wird?  

Frage: Wie berechnet sich der Eigenanteil der Gemeinden (GV)? Wie hoch wird dieser sein?  

Frage: Muss für die Abfinanzierung des kommunalen Anteils in 2009 schon eine Rückstellung 
gebildet werden? 

 

 

Frage: Wie sehen die Details zur Einrichtung des Sondervermögens und dessen Abfinanzierung 
aus?  

Antwort: Zur Abwicklung der Finanzhilfen des Bundes und des Landesanteils sowie der Abfinanzierung 
wird ein Sondervermögen des Landes errichtet. Die Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 2.133,4 Mio. 
Euro werden wie vom Bund gefordert zunächst im Landeshaushalt vereinnahmt und sodann an das Son-
dervermögen weitergeleitet. Die Finanzhilfen des Bundes und der Landesanteil in Höhe von 711,1 Mio. 
Euro werden dann durch das Sondervermögen verausgabt.  

Für die Finanzierung des Landesanteils soll das Sondervermögen eine Kreditermächtigung in der erfor-
derlichen Höhe erhalten. Für die Vereinnahmung der Finanzhilfen des Bundes hat der Bund vorgesehen, 
dass diese den Ländern zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen und die zuständigen Stellen 
der Länder ermächtigt sind, die Auszahlung der Bundesmittel anzuordnen, sobald sie zur anteiligen Be-
gleichung erforderlicher Zahlungen benötigt werden (§ 6 Abs. 2 ZuInvG). Zu der Vereinnahmung und 
Verausgabung der Mittel erhält das Sondervermögen eine dem Haushalt vergleichbare Titelstruktur. Die-
se Titel werden den zuständigen Ressorts zur Bewirtschaftung zugewiesen.  

 

Die Höhe der Gesamtkreditaufnahme des Sondervermögens steht erst zum 31.12.2011 abschließend 
fest, wenn die Höhe des Mittelabflusses feststeht. Binnen eines Zeitraums von zehn Jahren, d.h. bis zum 
31.12.2021, sollen die Verbindlichkeiten des Sondervermögens vollständig getilgt sein. Hierzu soll das 
Sondervermögen ab dem Jahre 2012 jährliche Zuweisungen aus dem Landeshaushalt erhalten, die Fi-
nanzierungsbeteiligung der Kommunen erfolgt durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunab-
hängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes. Auf diese Weise 
lässt sich die Finanzierung des Fonds transparent gewährleisten und der Konsolidierungsdruck auf den 
Landeshaushalt bleibt erhalten. Eine finanzielle Belastung der Kommunen erfolgt erst ab dem Jahr 2012.  

 

Frage: Ist es korrekt, dass die Mittel zu 100 % an die Kommunen ausgezahlt werden und dann erst 
ab 2012 bis 2021 der kommunale Eigenanteil getilgt wird?  

Antwort: Für den Finanzierungsanteil des Landes und der Kommunen wird das Sondervermögen im 
Rahmen seiner Ermächtigung Kredite aufnehmen, so dass die Mittel zu 100 % an die Kommunen ausge-
zahlt werden können. Die Bundesmittel können nach dem ZuInvG bis spätestens zum 31.12.2011 zur 
Auszahlung angeordnet werden. Erst dann können die Höhe der Kofinanzierungsanteile sowie der erfor-
derlichen Kreditaufnahme des Sondervermögens endgültig bestimmt werden. Die Kredite sollen durch 
feststehende Jahresbeträge ab 2012 binnen zehn Jahren getilgt werden. An der Tilgung beteiligen sich 
die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach 
Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes. Damit sollen alle Kommunen unabhängig da-
von, ob sie Schlüsselzuweisungen erhalten, an der Rückzahlung der Verbindlichkeiten beteiligt werden. 
Land und Kommunen haben sich am 30.1.2009 darauf verständigt, dass die Gemeinschaft der nordrhein-
westfälischen Kommunen (vollständiger Mittelabruf vorausgesetzt) 41,844% und das Land 58,156% der 
Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen werden. Das Land trägt die Finanzierungskosten für den von 
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ihm beanspruchten Anteil an der gesamten Investitionssumme zu 100% und beteiligt sich an den Finan-
zierungskosten der Kommunen mit 50%. 

 

Frage: Wie berechnet sich der Eigenanteil der Gemeinden (GV)? Wie hoch wird dieser sein?  

Antwort: Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen 
nach dem ZuInvG 12,5 %. Das ergibt sich aus § 1 Abs. 4 InvföG NRW/E.  

 

Frage: Muss für die Abfinanzierung des kommunalen Anteils in 2009 schon eine Rückstellung 
gebildet werden? 

Antwort: Nein. Die Beteiligung der Kommunen an der Abfinanzierung des Sondervermögens (siehe oben 
und § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz/E) erfolgt durch einen pauschalen Abzug bei den 
finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes ab 
2012. Für die einzelne Kommune verringern sich dann die finanzkraftunabhängigen Zuwendungen. Dafür 
ist keine Rückstellung zu bilden.  
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Sonstiges 
Frage: Werden den Kommunen noch detaillierte Förderrichtlinien bzw. Verfahrensvorgaben mitge-
teilt? Wann ist mit verbindlichen Richtlinien/ Ausführungsbestimmungen zu rechnen? 

Frage: Welche politischen Prioritäten müssen eingehalten werden (Klimaschutz usw.)?  

Frage: Wer entscheidet, ob Maßnahmen wirtschaftlich und nachhaltig sind?  

 

 

Frage: Werden den Kommunen noch detaillierte Förderrichtlinien bzw. Verfahrensvorgaben mitge-
teilt? Wann ist mit verbindlichen Richtlinien/ Ausführungsbestimmungen zu rechnen? 

Antwort: Die Regelungen für das Verfahren ergeben sich aus dem ZuInvG, der Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern und aus dem InvföG NRW/E. Nach dem Inkrafttreten des InvföG NRW erhält 
jede Kommune und jeder Krankenhausträger einen Mittelzuweisungsbescheid, aus dem sich zum Verfah-
ren noch Einzelheiten ergeben werden (z. B. Muster für den Mittelabruf und den Verwendungsnachweis, 
Art und Weise der elektronischen Übermittlung von Daten an das Land). Darüber hinaus sind keine Richt-
linien, Ausführungsbestimmungen oder ähnliches beabsichtigt.  

 

Frage: Welche politischen Prioritäten müssen eingehalten werden (Klimaschutz usw.)?  

Antwort: Die Landesregierung beabsichtigt, mit der pauschalen Bereitstellung der Mittel den Kommunen 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die Prioritätensetzung zu überlassen. Allerdings muss jede 
Investitionsmaßnahme einem Förderbereich nach § 3 ZuInvG zugeordnet werden und die übrigen gesetz-
lichen Voraussetzungen (insbesondere Zusätzlichkeit, Trägerneutralität, keine Doppelförderung, Nachhal-
tigkeit) erfüllen. Darüber hinausgehende Prioritätensetzungen sind weder durch das ZuInvG noch durch 
das InvföG NRW/E vorgesehen.  

 

Frage: Wer entscheidet, ob Maßnahmen wirtschaftlich und nachhaltig sind?  

Antwort: Es ist die Aufgabe jedes Zuwendungsempfängers, seine Maßnahmen so zu konzipieren, dass 
sie alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Mit der pauschalen Mittelzuweisung an die Kommunen hat 
das Land bewusst auf ein langwieriges Antragsverfahren verzichtet. Damit entfällt aber auch eine Prüfung 
jeder einzelnen Maßnahme durch das Land. Das Land wird lediglich eine Plausibilitätsprüfung durchfüh-
ren, d.h. es wird offensichtlich nicht förderfähige Maßnahmen nicht als „laufende Maßnahme“ im Sinne 
von § 3 Abs. 2 VVZuInvG an den Bund melden, sondern diese an die Kommune zur Prüfung der gesetzli-
chen Voraussetzungen zurückgeben. Es ist deshalb zu empfehlen, dass jede Kommune ihre einzelnen 
Maßnahmen schon zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ihrer örtlichen Rechnungsprüfung vorab vorlegt, 
damit Zweifel an der Förderfähigkeit einer Maßnahme nicht erst am Ende der Maßnahme thematisiert 
werden, wenn die örtliche Rechnungsprüfung testieren muss, dass die rechtlichen Voraussetzungen für 
die Förderfähigkeit vorliegen. Im Übrigen hat der Hauptverwaltungsbeamte bei jedem Mittelabruf für eine 
einzelne Maßnahme zu bestätigen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen - also auch die Nachhaltigkeit 
- eingehalten sind.  
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GRUNDLAGEN 
• Artikel 104 b GG 
• Zusätzlichkeit 
• Doppelförderung 
• Trägerneutralität 
• Längerfristige Nutzung/Nachhaltigkeit 
• Investition 
• Förderquote 

MITTELVERTEILUNG 
FÖRDERBEREICHE 

• Bildungsinfrastruktur / Infrastruktur 
FÖRDERVERFAHREN 

• Antrag 
• Auszahlung der Mittel 
• Nachweise 
• Berichte 
• Förderzeitraum/Quotierung der Mittel 

HAUSHALTSRECHT 
• Haushaltssatzung 
• Nachtragssatzung 
• Veranschlagung/Verbuchung 

VERGABERECHT 
ABFINANZIERUNG/FONDS 
SONSTIGES 
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